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Index

L24009 Gemeindebedienstete Wien

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §66 Abs4;

B-VG Art130 Abs2;

DO Wr 1994 §72 Abs1;

Rechtssatz

Wie der VwGH im Erkenntnis vom 24. Jänner 2001, Zl. 2000/12/0277, ausgeführt hat, ist bei der

Ermessensentscheidung darüber, ob ein Beamter, der sich während des Beobachtungszeitraumes in gesundheitlicher

Hinsicht nicht bewährt hat, zu kündigen ist, auch zu erwägen, ob ungeachtet der bisher fehlenden Bewährung

ausnahmsweise dennoch davon auszugehen ist, dass der Beamte auf Grund besonderer Umstände in weiterer Folge

die volle gesundheitliche Eignung für das de@nitive Dienstverhältnis erlangen werde. Dies könnte etwa dann der Fall

sein, wenn mittlerweile eine Heilung eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht. Wenngleich diese

Prognoseentscheidung schon von der erstinstanzlichen Behörde im Zeitpunkt der Erlassung ihres

Kündigungsbescheides auf Grund der in diesem Zeitpunkt vorliegenden Verhältnisse zu treCen ist, hat die

Berufungsbehörde bei der Prüfung, ob die Prognose auf Grund der damaligen Verhältnisse richtig getroCen wurde, die

zwischen Erlassung des erstinstanzlichen Kündigungsbescheides und Erlassung des Berufungsbescheides tatsächlich

erfolgte Entwicklung der Verhältnisse mit einzubeziehen.

Schlagworte

Ermessen besondere RechtsgebieteMaßgebende Rechtslage maßgebender Sachverhalt Beachtung einer Änderung der

Rechtslage sowie neuer Tatsachen und Beweise
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